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Compliance-Vereinbarung: NON-FOOD Produkte Manor AG 

 

 

 

RECHTLICHE UND ETHISCHE ANFORDERUNGEN AN ALLE LIEFERANTEN 
 

 

Der Unterzeichner dieser Compliance-Vereinbarung bestätigt, dass alle Non-Food-Produkte, die hergestellt und an die Manor 

AG Schweiz geliefert werden, den folgenden Bestimmungen in vollem Umfang entsprechen: 

 

Rechtliche und ethische Anforderungen 

 

• Schweizerische Verordnung 
• Für ethischen und sozialen Respekt: Die folgenden Verhaltenskodizes müssen eingehalten werden: 

Verhaltenskodex Manor 
Amfori BSCI Verhaltenskodex 

Oder gleichwertig mit BSCI Amfori:       

• Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) 
Informationspflicht nach REACH und Art. 71 ChemV. 

➔ Weitere Informationen finden Sie im Manor Quality Manual.  

Manor Quality Manual 
 

Die Produkte müssen in voller Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften hergestellt, getestet, verpackt, etikettiert und 

transportiert werden. Sie müssen für den bestimmungsgemässen Gebrauch sicher sein und den einschlägigen 

schweizerischen und internationalen Sicherheitsnormen entsprechen. Die Produktkennzeichnung muss in mindestens einer 

der Amtssprachen der Schweiz erfolgen und alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen enthalten. Die Manor AG behält 

sich das Recht vor, Audits beim Unterzeichner durchzuführen, um die Einhaltung der Bedingungen dieser Compliance-

Vereinbarung zu überprüfen. 

 
 

Darüber hinaus verlangt Manor vom Lieferanten/Hersteller einen dokumentierten Qualitätsprozess, wie z. B.:  

  

• Prozess-Handbuch  
• Qualitätskontrolle in der Fertigung  

 

Der Unterzeichner verpflichtet sich, auf Anfrage Zertifikate, Testberichte und Konformitätserklärungen an Manor AG und/oder 

SGS "Société Générale de Surveillance", Anbieter von Inspektions-, Test-, Verifizierungs- und Zertifizierungsdienstleistungen, 

zu liefern. 

➔ Es werden nur Dokumente von akkreditierten Prüflaboratorien akzeptiert.  

 

 

Im Rahmen unserer Stichprobentests kann SGS Sie kontaktieren und Sie bitten, verfügbare Qualitätsdokumente oder Proben 

zur Verfügung zu stellen, um die Tests in den SGS-Laboren zu bestimmen.  

➔ Details zum Stichprobenverfahren werden im Dokument "Manor Quality Procedure for Testing" erläutert. 

Manor Quality Procedure for Testing 

 

 

 

ZUSÄTZLICH FÜR DIE EIGENE MARKE 
 

Für Lieferanten, die die Eigenmarke der Manor AG entwickeln, bestätigt der Unterzeichner die weitere Einhaltung der 

folgenden Punkte: 

 

• Qualitätshandbuch (A Softlines / B Hardgoods / C Allgemeine und spezifische Anforderungen für Softlines 

und Hardgoods) 

• Fit For Use Requirements (falls für die Produktgruppe zutreffend) 

 

➔ Eine Liste aller gültigen Qualitätsdokumente und -prozesse finden Sie unter diesem Link (gemäß Abschnitt 5 unter der 

Überschrift "Einkauf Non-Food"») : https://www.manor.ch/de/u/suppliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://manor.a.bigcontent.io/v1/static/CofC-DE-suppliers-2025-06-25
https://manor.a.bigcontent.io/v1/static/CofC-DE-suppliers-2025-06-25
https://manor.a.bigcontent.io/v1/static/CofC-DE-suppliers-2025-06-25
https://www.amfori.org/en/solutions/social/about-bsci/resources/amfori-bsci-code-of-conduct
https://www.amfori.org/en/solutions/social/about-bsci/resources/amfori-bsci-code-of-conduct
https://manor.a.bigcontent.io/v1/static/manor_quality_manual_v3_1
https://manor.a.bigcontent.io/v1/static/suppliers-2106-manor-quality-procedure-for-atesting-v1
https://www.manor.ch/de/u/suppliers
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Jeder Lieferant ist verpflichtet, die unten angeforderten Informationen vollständig auszufüllen. 
 

Einzelheiten zum Lieferanten/Hersteller:  

 Firmenname:       

 Kontaktperson:       

 Adresse:       

 Email:       

 Telefon:       

 

 

 

Der Unterzeichner verpflichtet sich, die Manor AG in vollem Umfang von allen Verlusten, Ansprüchen, Schäden oder 

Verbindlichkeiten, einschließlich Rechtskosten, freizustellen, die sich aus einem Verstoß gegen diese Vereinbarung 

oder einen Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften ergeben.  

Im Falle eines Verstosses gegen diese Vereinbarung durch den Unterzeichner behält sich die Manor AG das Recht 

vor, jede Vereinbarung mit dem Unterzeichner mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Diese Compliance-Vereinbarung 

unterliegt schweizerischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist 

ausgeschlossen. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag ist der Sitz der Manor AG. 

 

 

Basel, den 10.11.2025 
 

 

Für den Lieferanten:                                         Für Manor: 
Funktion 

      

 

Funktion 

      

 

 

Name 

      

 

Name 

      

 

 

Unterschrift 

      

 

Unterschrift 

      

 

 

 

Für den Lieferanten:                                         Für Manor: 
Funktion 

      

 

Funktion 

      

 

 

Name 

      

 

Name 

      

 

 

Unterschrift 

      

 

Unterschrift 
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